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Bereich Nr. Organisation Funktion 

Ausgeübter Beruf  
(§ 17 Satz 1 Ziff. 1 KorruptionsbG) 

1.1 Mitglied der Landesre-
gierung 

Minister für Um-
walt und Natur-
schutz, Landwirt-
schaft und Ver-
braucherschutz 

Beraterverträge 
(§ 17 Satz 1 Ziff. 1 KorruptionsbG) 

1.2 ./.  

Mitgliedschaften in Aufsichts-
räten und anderen Kontroll-
gremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 3 des Aktienge-
setzes 
(§ 17 Satz 1 Ziff. 2 KorruptionsbG) 

2.1 ./.  

Mitgliedschaft in Organen von 
verselbständigten Aufgaben-
bereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtli-
cher Form der in § 1 Abs.1 
und Abs. 2 des Landesorga-
nisationsgesetzes genannten 
Behörden und Einrichtungen 
(§ 17 Satz 1 Ziff. 3 KorruptionsbG) 

   

 3.2 Bundesrat (Art. 51 Abs. 
1 Satz 1 GG) 

Stellvertretendes 
Mitglied 

Mitgliedschaft in Organen 
sonstiger privatrechtlicher 
Unternehmen 
(§ 17 Satz 1 Ziff. 4 KorruptionsbG) 

4.1 ./.  

Funktionen in Vereinen und 
vergleichbaren Gremien 
(§ 17 Satz 1 Ziff. 5 KorruptionsbG) 

5.1 Stiftung „Nordrhein-
Westfälische Stiftung 
Naturschutz, Heimat- 
und Kulturpflege“ 

Stellvertretender 
Vorsitzender des 
Stiftungsrates 

 5.2 Stiftung Umwelt und 
Entwicklung 

Stellvertretender 
Vorsitzender des 
Stiftungsrates 

 5.3 CDU-Bezirksverband 
Sauer-/Siegerland 

Vorsitzender  
 

 5.4 CDU Nordrhein-
Westfalen 

Stellvertretender 
Vorsitzender 
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§ 17 KorruptionsbG lautet: 
 

§ 17 
Veröffentlichungspflicht 

 
Die Mitglieder nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 geben gegenüber der Ministerpräsidentin oder dem 
Ministerpräsidenten, die Mitglieder nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 geben gegenüber d er Hauptver-
waltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten, Hauptverwaltungsbeamtinnen 
oder Hauptverwaltungsbeamte und Leiterinnen oder Leiter von sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
geben gegenüber der Leiterin oder dem Leiter der Aufsichtsbehörde und die Mitglieder 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 gegenüber der Leiterin oder dem Leiter der Einrichtung schriftlich 
Auskunft über: 
 

1. den ausgeübten Beruf und Beraterverträge, 

2. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 
125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, 

3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffent-
lich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Lan-
desorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen, 

4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, 

5. die Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien.  

 
Angaben sind in geeigneter Form jährlich zu veröffentlichen. 
 


